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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1995

Norm

ZPO §41 B1

ZPO §41 F1

Rechtssatz

Auch für den Bereich der vorprozessualen Kosten gilt, daß von mehreren Handlungen, die zum gleichen Ergebnis

führen unter dem Gesichtspunkt der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung jene zu wählen ist, die geringere oder

keine Kosten verursacht.
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